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Datenschutz 
 
 

Aus „REGIERUNGonline“, veröffentlicht am 07.05.03: „Die unbefugte Durchführung einer 
Genomanalyse, zum Beispiel zur Feststellung von Verwandtschaftsverhältnissen, müsse mit 
einem gegen jedermann gerichteten, ausdrücklichen und strafbewerten Verbot belegt 
werden.“ 

Die Forderung, Unbefugten die Durchführung von DNA-Analysen zu verbieten, ist sicherlich 
sinnvoll. Es kann nicht sein, daß eine Person, die nicht Beteiligter einer Familiensituation ist, 
Kenntnis über deren Familienzusammenhänge erhält, wenn es die Beteiligten nicht 
wünschen. Selbstverständlich dürfen daher Daten, die im Rahmen einer 
Verwandtschaftsanalyse erhoben werden, ausschließlich den Beteiligten zur Kenntnis 
gebracht werden. Ein Zugriff der Strafverfolgungsbehörden auf derart erhobene Daten muß 
als unzulässig erachtet werden. Darüber besteht ohne Zweifel Konsens. 

Leider gibt das o.g. Zitat keinen Hinweis, wer im Sinne des Datenschutzgesetzes ein 
Unbefugter bzw. wer „Jedermann“ sein soll. Sicherlich ist nicht gemeint, daß jede Art von 
Verwandtschaftsanalysen grundsätzlich verboten werden sollen, nur um zu verhindern, daß 
ein Unbefugter einen Test durchführen läßt. Dies hieße, das Kind mit dem Bade 
auszuschütten. Unstreitig ist, daß das Kind immer ein Recht hat zu erfahren, wer seine 
Eltern sind. Das Kind als Initiator von Verwandtschaftsanalysen ist daher kein Unbefugter, 
und das Recht dazu darf ihm auch nicht verwehrt werden. 

Das gleiche dürfte für die Mutter gelten. Da sie sowohl für sich selbst als auch für ihr Kind 
rechtliche Ansprüche gegen den Erzeuger ihres Kindes hat und sie darüber hinaus dafür 
Sorge tragen muß, daß ihr Kind Kenntnis über seine Herkunft erhält, kann sie kaum eine 
Unbefugte im Sinne des Datenschutzes sein, wenn sie einen Vaterschaftstest initiiert. Tut sie 
dies im Interesse ihres Kindes, ohne - zum Schutz ihrer Ehe und Familie - ihren Ehemann 
davon in Kenntnis zu setzen, dürfte ihr Handeln nach unserem Ermessen im Einklang mit 
dem Grundgesetz stehen.  

Auch ein gesetzlicher Vater muß im eigenen wie im Interesse seines Kindes das Recht 
haben, die Abstammung seines Kindes klären zu lassen. Denn selbst wenn Zweifel des 
Mannes an seiner Vaterschaft nicht geäußert werden, um den Familienfrieden zum Wohle 
des Kindes zu wahren, können diese, wenn sie nicht geklärt werden, Ehe und Familie so 
nachhaltig belasten, daß das Kind Schaden nimmt. Allein das gesetzliche Verbot, die 
Verwandtschaftsverhältnisse zu untersuchen, räumt gegebene Zweifel an diesen nicht aus. 
Im Hinblick darauf muß es dem Mann möglich sein, Klärung zu suchen, ohne damit gleich 
die Familie zu zerstören. Auch der Vater kann also offensichtlich nicht als Unbefugter 
betrachtet werden.  

Abgesehen davon halten wir es für einen Bestandteil des Grundrechts auf informationelle 
Selbstbestimmung, daß ein jeder das Recht hat zu wissen, wer seine leiblichen 
Nachkommen/Erzeuger sind. Das gilt sowohl für Kinder als auch für alle Mütter und Väter, 
unabhängig davon, ob sie in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben oder nicht. Die auch 
heute noch teilweise vorhandenen Vorbehalte, auch Vätern dieses Recht zu gewähren, 
resultieren aus Denkschemata, die zu Zeiten entstanden sind, als allein erziehende Mütter 
gesellschaftlich ausgegrenzt wurden, häufig mittellos waren und daher der besonderen 
Fürsorge des Staates bedurften. Aus dieser Fürsorge heraus ist es verständlich, daß man 
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das Recht eines Kindes, einen materiellen Versorger zu haben, höher schätzte als das Recht 
eines Mannes, bezüglich seiner Vaterschaft Sicherheit zu erlangen. Dies war zu diesen 
Zeiten in der Regel auch nicht möglich.  

Unsere heutige Gesellschaft unterscheidet sich jedoch sowohl hinsichtlich der 
gesellschaftlichen Anerkennung allein Erziehender als auch der Möglichkeiten der 
Erwerbstätigkeit von Frauen deutlich, ganz abgesehen davon, daß ein Erzeuger heute 
problemlos festgestellt werden kann. Eine Beschneidung der Grundrechte von Männern zum 
Schutze von Frauen und Kindern ist aus unserer Sicht daher heute nicht mehr erforderlich. 
Es besteht nicht mehr die Notwendigkeit, zum Wohle des Kindes einen beliebigen Mann für 
dessen materielle Versorgung verantwortlich zu machen, nur weil er dessen Mutter in einem 
bestimmten Zeitraum beigewohnt oder mit ihr verheiratet war. Auch steht das Recht der 
Mutter auf Wahrung ihres Wissensmonopols gegenüber ihrem Kind und dem gesetzlichen 
Vater nicht über dem Recht der anderen auf Kenntnis ihrer Verwandtschaftsverhältnisse. 

Unbefugte haben kein Recht, die Verwandtschaftsverhältnisse beliebiger anderer 
auszukundschaften. Aus dem oben zitierten Satz ist leider nicht zu erfahren, wie geprüft soll, 
ob jemand eine DNA-Analyse durchführen lassen darf oder nicht. Hier wäre eine 
zweckmäßige Lösung wünschenswert, die nicht dazu führt, daß ein unstreitig vorhandenes 
Recht nicht ausgeübt werden kann. Leider erweckt die aktuelle Diskussion diesen Eindruck, 
wenn gefordert wird, daß sich ein jeder, der sich seiner intimsten Beziehungen versichern 
will, erkennungsdienstlich behandeln lassen muß. Damit würde für viele Betroffene, die einen 
Konflikt friedlich und diskret klären wollen, eine Tür zugeschlagen.  

Dr. Angelika Lösch 
Geschäftsführerin ID-Labor GmbH 


